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Nachlässe in Bibliotheken

Von Dr. //erwann HäszZer, Direktor der Zentralbibliothek Zürich

Dz'e Frage «JVo/zzVz ge/zören Vac/zZasse?» wurde von C/zrzhZop/z Graf
z'n den ZVac/zn'c/zZerz F5B/5FD aw/Sez'Ze 747-160 èerez'Zs ez'ngelzend erör-
ZerZ zmd ZzaZ zw Ze6/za/Zerz Dzh/cn^5zonen ge/ü/zrZ. Dz'e nac/zrfe/zenzZen Hz«-
/w/zrazzgen, aZs ForZz'flg ge/zaZzen an der Hzz.M'ZeZZuzzgs-Ferm'.M'age «Hu-
gusZ CorroeZz - Hans FFzZzzg» am 19. 5epZemZzer 1955 z'n der ZenZraZ-

Zw'MoZ/ze/c Zwrz'cZz, /ragen nz'c/zZ, wo ez'n ZVac/zZaß au/zu6ewa/zrezz zsZ, son-
dern w/e er am ZzesZen der tkzssensc/za/Z dzenZ.

Le proZdéme da Zzeu de dépoZ des /onds manwscrzZs a dé/a /az'Z Z'o6/eZ

d'zzn arZz'cZe de C/zrzsZo/r/z Gra/ para dans Zes ZVonveZZes HF5/H5D,
p. 147-160, nn arZz'cZe appro/ondz eZ z/wz a soulevé de vzves dzscnsszons.

Les présentes ré/Zexzons, guz' onZ /a/Z Z'o6/eZ d'une con/érence Zors dzz

vernz'ssage de Z'exposz'Zzon «HwgwsZ Corrodz - Hans tkz'Zzzg» Ze 19 sep-
ZemZzre 1955 à Za ZenZraZ&zMoZ/zek de Zwrz'c/z, ne c/zerc/zenZ pas à répon-
dre à Za z/wesZz'on de savoir où zzn /onds doz'Z être conservé, mais de queZ/e

/açon z'Z sert an mz'eux Za rec/zerc/ze.

Ein Nachlaß enthält in der Regel Dokumente und amtliche Schriften,
Aufzeichnungen und Briefe, Gegenstände und schriftliche Materialien,
die der Nachlasser gesammelt hat. Was im Lauf seines Lebens zusam-
mengekommen ist und sich bei seinem Tod vorfindet, wird gemeinhin als

Nachlaß bezeichnet.
In den allerseltensten Fällen, höchstwahrscheinlich überhaupt nie,

ist ein Nachlaß ein Privatarchiv oder die Registratur einer natürlichen
Person - ich sage: zum Glück. Denn für wen prägen Akten, Geschäfts-
bûcher, Rechnungen und Inventare das Bild einer ganzen Persönlich-
keit? Solches Material bringt den Nachfahren zu wenig entscheidenden
Aufschluß über uns und unsere Zeit. Gerade in technisierter Umgebung
müssen privater Briefverkehr, persönliche Aufzeichnungen, auf Papier
festgehaltene Einfälle Zeugen für Menschen und Menschlichkeit unserer
Generation sein. Gleiches gilt für unsere Vor- und Nachfahren: Material-
Sammlungen für eine Roman, Entwürfe zu einem Gedicht, Notizen über
die Ausführung eines Bildes, der Plan einer wissenschaftlichen Ab-
handlung sind keine Handakten; empfangene Privatpost macht keine
Registratur aus.
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Begriff und Inhalt eines Nachlasses sind damit abgesteckt, nun ist
die Frage zu behandeln: Welcher Nachlaß soll für künftige Generatio-
nen erhalten werden, welches Material ist es wert, von einer öffentlichen
Institution erworben zu werden? Die Antwort klingt recht theoretisch,
hat aber sehr praktische Folgen: Erwerbenswert ist das, womit sich die

Wissenschaft befaßt, womit sie sich in Zukunft einmal beschäftigen
könnte. Natürlich sind wir keine Hellseher, aber wir haben unser Hand-
werk gelernt, wir haben Erfahrungen gesammelt und wir arbeiten selbst
wissenschaftlich. All dies macht uns nicht unfehlbar, bietet aber Voraus-
Setzungen, mit deren Hilfe die Entscheidung zu verantworten ist, ob ein
Nachlaß erwerbens- und bewahrenswert ist. Dabei darf keine persönliche
Willkür aufkommen: Zu den genannten Grundlagen, die der Bibliothe-
kar einzrrbringen vermag, kommen der Sammlungsauftrag einer be-
stimmten Bibliothek, ihre örtliche Bindung, ihre Aufgabe für eine Stadt,
für einen Kanton, manchmal auch für eine Universität. Dazu tritt als

wichtige Hilfe für eine Entscheidung die Bedeutung schon vorhandener
Materialien. Die Kenntnis aller genannten Voraussetzungen leitet den
Bibliothekar beim Aufbau oder bei der Fortführung seiner Sammlung.

Die Nachlässe bedeutender Persönlichkeiten werden in der Regel
vom geographisch zuständigen Institut zu erwerben sein, zumal wenn es

auch Erschließung und Nutzung durch die Wissenschaft möglich machen
kann. Vorhandene oder aus bestimmten Gründen erwünschte, auf ein
bestimmtes Fach bezogene Sammlungen, wie Nachlässe von Philoso-
phen, Medizinern, Technikern oder Graphikern, können Grund für die
Erwerbung weiteren einschlägigen Materials sein. Oft legen sich um den

Sammlungsauftrag erster Ordnung wie in Ringen Gebiete, die mit zuneh-
mender Entfernung von der Mitte immer mehr nur beispielhaft vertreten,
immer weniger umfassend gesammelt werden. Sind Nachlässe bedeuten-
der Literaten einer Gegend erworben, dann bietet sich an, Materialien
ähnlich wirkender Personen zu suchen, auch wenn sie keinen geographi-
sehen Bezug zum Ort des aufbewahrenden Instituts haben. Hier gilt es,
Rücksicht auf andere Nachlässe sammelnde Institutionen zu nehmen, da
sich Überschneidungen fast zwangsläufig ergeben. Abstimmungen im
grundsätzlichen und Absprachen im einzelnen werden in solchen Fällen
helfen, daß wichtiges Material vor allem überhaupt erworben werden
kann.

Hier ist eines unseligen Streites zu gedenken, der nun schon seit Jahr-
zehnten mit großem Aufwand an Scharfsinn, Zeit und Papier darum
geführt wird, ob Nachlässe in Archive oder Bibliotheken «gehören».



Köstler: Nachlässe in Bibliotheken 357

Ich halte den Streit für unfruchtbar und trete nicht darauf ein, werbe
vielmehr für Zustimmung zu der Selbstverständlichkeit, daß ein Nachlaß
dorthin, in jenes Institut gehört, wo er am besten der Wissenschaft dient,
also am besten gesammelt, erschlossen und zur Verfügung gestellt wird.
Das kann nicht nur von Kanton zu Kanton, sondern von Ort zu Ort, ja
von Fall zu Fall eine andere sachgerechte Entscheidung nach sich ziehen.

Ergänzend gebe ich zu bedenken, daß die Buchdruckerkunst in Europa
ein halbes Jahrtausend alt ist, daß man also gelernt hat, vervielfältigte
Nachrichten zur Kenntnis zu nehmen, zu denen ja auch Nachrichten
über Standort und Inhalt von Nachlässen gehören. Im Zeitalter der

Kopierautomaten und der elektronischen Datenverarbeitung, des Bild-
schirmtextes und der Ferienreisen nach Fernost ist es zumutbar, nicht
nur zu einem Fußballspiel, sondern auch für wissenschaftliche Arbeit an
einen anderen Ort zu reisen. JFo ein Nachlaß aufbewahrt wird, ist ver-
gleichsweise unbedeutend demgegenüber, wie er erschlossen und zur
Verfügung gestellt wird. Folgerichtig kann man sagen: Die ausreichend
bekannte Nachricht, wo ein Nachlaß liegt, ist wichtiger als die Tatsache.
Nutzen wir also die sonst so scheel angesehene Informationsflut, auch

wenn sie Erfolgserlebnisse schwächt, die man im Suchen, Stöbern und
Entdecken fand.

Zurück zum Thema: Zwischen dem geduldigen Werben des Biblio-
thekars um einen Nachlaß, dessen Bedeutung er hoch schätzt, und dem
Stolz eines Nachlassers, mit seinen Lebens- und Schaffenszeugnissen in
einem angesehenen Institut vertreten sein zu dürfen, liegt das, was wir
mit dem zunächst trockenen Begriff Enverhwng fassen.

Nachlässe werden als Geschenk oder als Kauf erworben. Wen wird
es wundern, wenn der Bibliothekar freimütig seine Vorliebe für das
Geschenk erklärt? Mancher Kollege vom Fach setzt da in Gedanken
ein großes Fragezeichen. Ich stimme diesem Fragezeichen zu, wenn man
an gedrucktes Material denkt, denn nur zu oft wird eine in allen Ehren
entstandene Büchersammlung der beschenkten Bibliothek mehr zur
Last als zur Lust, da sie nicht in ihren sachlichen Rahmen paßt, da sie

Dubletten beschert, da ihre Katalogisierung unangemessenen Aufwand
erfordert. Andererseits wissen wir, welche Bereicherung Bibliotheken
durch hochherzige Geschenke erfahren haben und auch heute manch-
mal noch erfahren dürfen: wenn es sich um glückliche Ergänzung vor-
handener Bestände handelt oder um die willkommene Einrichtung eines
neuen Faches, das zu pflegen der Bibliothek bislang nicht möglich war.

Mit der Erinnerung an solche dankbar angenommenen Geschenke
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bin ich beim ersten Grund, der auch für die Erwerbung von Nachlässen

gilt: Grundsätzlich bringt ein Nachlaß etwas noch nicht Vorhandenes
ins Haus, bereichert die Sammlung also auf jeden Fall. Für Erwerbung
als Geschenk spricht des weiteren, daß gerade bei besonders wertvollen
Nachlässen kaum ein Institut in der Lage ist, eine angemessene Kauf-
summe aus den ordentlichen Mitteln aufzubringen. Bemühungen um
Sonderkredite enden viel zu oft mit einem Mißerfolg, als daß dies den

Ausschlag geben dürfte, ob und wie eine Sammlung für wissenschaftliche
Zwecke zustandekommt. Und schließlich gebe ich als Rechtfertigung
für die Neigung zu Geschenken zu bedenken, daß wir bei der Erwerbung
eines Nachlasses große und kostspielige Verpflichtungen für Ordnung,
Erschließung und Bereitstellung übernehmen und sie auch für unsere
Nachfolger eingehen, Verpflichtungen, die in der Regel mit Aufwendun-
gen einzulösen sind, die einen marktgerechten Kaufpreis nicht nur er-
reichen, sondern ohne weiteres auch übersteigen. Solche weit in die Zu-
kunft reichenden Bindungen können heute nur noch Institutionen in
öffentlicher Trägerschaft übernehmen. Natürlich kaufen wir auch Nach-
lasse und einschlägige Materialien, sowohl aus privater Hand wie vom
Handel. Bei Nennung dieser beiden Quellen setze ich aus Erfahrung die
Erkenntnis hinzu, daß angemessene Schätzungen nicht zu den Stärken
von uns Bibliothekaren gehören. Dies gilt vor allem bei Stücken, die
dank ihrer Einmaligkeit nur bedingt mit anderen verglichen werden
können und oft den wichtigsten Teil von Nachlässen ausmachen. Fest-
Stellungen des tatsächlichen Marktwertes von Autographen sollten wir
denen überlassen, die es von Berufs wegen betreiben. Unsere Seite hat
in der Vergangenheit die Gelegenheit zur Blamage so häufig genutzt,
daß Zurückhaltung in der Zukunft das Motto sein müßte.

Was tut die Bibliothek mit dem wie auch immer erworbenen Nach-
laß? Die erste Aufgabe heißt: OrJnen. Die eingangs genannten Gruppen
bieten sich an: persönliche Dokumente, eigene Aufzeichnungen, em-
pfangene Briefe, Sammlungsstücke des Nachlassers. Wie bereits festge-
stellt, sind Nachlässe keine Registratur, ihre Ordnung hängt vom Leben
und der Lebensführung des Nachlassers ab. Zufälligkeit der Überliefe-
rung und große Uneinheitlichkeit des Materials sind die Regel, nicht
die Ausnahme, wie jeder bestätigen wird, der auch nur einen Nachlaß
bearbeitet hat. Darum kann es aus sachlichen Gründen weder eine ein-
heitliche Ordnung für die Nachlässe einer Sammlung noch die so oft ge-
forderte Vereinheitlichung der Erschließungsnormen geben. Einteilung
des Materials nach einem Sinn, der aus ihm erkannt und erhoben wird,
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ist das Ziel der Ordnung, nicht seine Verarbeitung auf einem Schreib-
tisch-Prokrustesbett.

Auf die Ordnung des Nachlasses folgt seine Fersez'c/mKng. Hier
bringt die Bibliothek ihre schon erwähnte Leistung ein, die den Nach-
laß erst wissenschaftlich nutzbar macht. Als Grundsatz gilt: Nachlässe
dürfen nicht nachlässig behandelt werden. Inhaltsangaben zu Schachteln
wie «Akten 1917», «Briefe A-F», «Manuskripte» genügen nicht. Die
Katalogisierung eines mittelgroßen Nachlasses beschäftigt eine erfahrene
Fachkraft monatelang. Auch hier pflegt man sich zu verschätzen: Die
erwünschte Genauigkeit und Zuverlässigkeit, in denen ja Wert und
Rechtfertigung des Arbeitsaufwandes liegen, erfordern meist mehr Zeit-
aufwand, als es Benützer oder auch Bibliothekare vermuten, die sich
dem Suchen nach Angaben über Personen, dem Entziffern kaum leser-
licher Unterschriften, der Anfertigung von Katalogzetteln und Inventar-
listen selbst noch nicht anhand einer größeren Materialfülle unterzogen
haben. Als Ergebnisse solch geduldiger Kärrnerarbeit liegen Verzeich-
nisse in Listen- und Zettelform vor, in denen Zusammengehöriges zu-
sammengestellt wird wie alle Stufen der Entwicklung eines Werkes der
Literatur oder der bildenden Kunst, in denen alle vorhandenen Briefe
einer Person unter ihrem Namen nachgewiesen werden, in denen Lebens-
dokumente des Nachlassers sinnvoll gruppiert sind und in denen Samm-
lungen aus seiner Hand nach Themen zusammengefaßt erscheinen.

Uberaus verdienstvoll sind übergreifende Verzeichnisse: z.B. ein
Alphabet aller Briefschreiber in allen vorhandenen Nachlässen oder gar
aller je auftretenden Personen-, Familien- und Körperschaftsnamen.
Besonders aufwendig herzustellen, aber auch besonders wertvoll für den
Benutzer ist ein Sachregister, das Antwort auf Fragen nach dem Inhalt
der vorhandenen Texte zu geben vermag. Nach dem über die allgemeine
Verzeichnung Gesagten versteht es sich, daß ein solches Sachregister
als ungewöhnliche Ausnahme anzusehen ist, deren Verdienst jeweils im
außergewöhnlichen Einsatz besonders tüchtiger Bibliothekare liegt.

Schließlich ergibt sich als handfeste Folge der Bearbeitung eines
Nachlasses, daß die Schriftstücke und anderen Materialien in Mappen
aus chemisch neutralem Karton gelegt werden und diese wiederum in
Schachteln, die eine schützende Aufbewahrung im Magazin gewährlei-
sten. Mappen und Schachteln sind entsprechend den Verzeichnissen zu
beschriften - dann steht der Benutzung nichts mehr im Wege.

Sie ist das Ziel alles bei Erwerbung und Katalogisierung betriebe-
nen Aufwandes. Wenn sie leicht und wie selbstverständlich möglich ist,
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haben sich alle bisherigen Umtriebe gerechtfertigt. Ich mache darauf
aufmerksam, daß auch die Benutzung von abgeschlossen verzeichneten
handschriftlichen Materialien überdurchschnittlichen Aufwand verlangt:
Eine Sonderabteilung ist mit eigenem Personal auszustatten, ausreichend
lange geöffnet zu halten, besondere Arbeitsmittel wie Lesegeräte und
UV-Lampen sind bereitzustellen, einschlägige Fachliteratur ist in einer
Handbibliothek anzubieten. Vor allem aber erwartet der Benutzer zu
Recht im Bibliothekar den wissenschaftlich beschlagenen Partner für
Auskunft und Beratung.

Manchmal wird die Übergabe eines Nachlasses mit Auflagen verbun-
den, zum Beispiel mit Sperren für die Benutzung bis zu einem bestimm-
ten Zeitpunkt. Es ist selbstverständlich, daß solche Wünsche von der
Bibliothek streng beachtet und auch Dritten gegenüber vertreten werden.
Anders verhält es sich mit der Wahrung von Urheberrechten: Man kann
in der Regel den Benutzer nur darauf aufmerksam machen, daß aus der
Möglichkeit zur Einsichtnahme nicht das Recht zur Veröffentlichung
abzuleiten ist, und kann ihm die Verantwortung nicht abnehmen, die er
bei der Herausgabe von Texten trägt.

Benutzungseinschränkungen werden notwendig, wenn sich Stücke in
einem Zustand befinden, der um ihre Erhaltung bangen läßt. Wir haben
nicht nur zu sammeln, sondern auch zu bewahren. Die Materialien in
Bibliotheken sind unserer Generation nicht zum Verbrauch oder Ver-
schleiß gegeben, sondern zur Weitergabe an unsere Nachfahren anver-
traut. Das bedeutet nicht nur, daß gebrechliche Stücke von Fachleuten
restauriert werden müssen, sondern auch, daß sie nur vorgelegt be-
kommt, wer zwingend nachweist, daß er für wissenschaftliche Arbeit auf
das Original angewiesen ist. Gegenüber bloßer Schaulust, zu der auch so
manche der jetzt blühenden Ausstellungen gehören, muß Zurückhaltung
auch oder gerade dann geübt werden, wenn fordernden Personen und
Institutionen das nötige Verständnis offensichtlich fehlt. Ich bin sehr
froh, daß wir seit neuestem in den Empfehlungen der VSB-Arbeits-
gruppe Handschriftenbibliothekare «Benutzung, Ausstellung und Re-
Produktion von Handschriften» Grundsätze haben, an die wir Biblio-
thekare uns halten und auf die wir die Benutzer verpflichten können.
Diese «Empfehlungen» sind veröffentlichter Ausdruck der Sorge um die
uns anvertrauten Kulturgüter.

Meine Darlegungen wollten Ihnen Einblick in einen kleinen, aber
sehr wichtigen Bereich unseres Bibliotheksbetriebes verschaffen. Ich
hoffe, Sie überzeugt zu haben, daß wir gut zu Nachlässen sind.
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